
Monitoring-Mitteilung 
gemäß Art. 18 RL 
2012/29/EU
„Als bundesweit einzige spezialisierte Opferhilfeorganisation für Mit-Opfer 
– Angehörige von Tötungsdelikten –

stellt ANUAS fest, dass Deutschland wesentliche Vorgaben der Richtlinie
2012/29/EU zur Gleichstellung und Unterstützung der Mit- Opfer (= 
Angehörige von Tötungsdelikten) nicht vollumfänglich umsetzt. 

Insbesondere fehlen

• eine gesetzlich anerkannte Definition, 

• verbindliche Versorgungsstandards, 

• ein Zugang zu spezialisierter Beratung und 

• ein Schutz vor sekundärer Viktimisierung im Ermittlungs- und 
Versorgungssystem. 

→ ANUAS fordert daher eine EU-konforme Anerkennung dieser
Opfergruppe und die Entwicklung verbindlicher nationaler Standards.“



„Der Bundesverband ANUAS ist derzeit die einzige spezialisierte Opferhilfeorganisation in Deutschland, die Angehörige von Tötungsdelikten als eigenständige Opfergruppe (Mit-

Opfer/indirect victims of homicide) definiert, systematisch berät und strukturell vertritt. 

Trotz bestehender EU-rechtlicher Vorgaben zur Anerkennung und Unterstützung indirekter Opfer gemäß Richtlinie 2012/29/EU existiert in Deutschland bislang weder eine 

einheitliche rechtliche Definition noch ein flächendeckendes staatliches Versorgungs- und Schutzsystem für diese Opfergruppe.“

→ Kernelemente: * evidenzbasierte Lücke  * Bezug auf EU-Richtlinie  * nicht konfrontativ, aber eindeutig

Die entscheidende Grundlage ist:

Richtlinie 2012/29/EU – Art. 2 Abs. 1

Die EU definiert „Opfer“ ausdrücklich als:

❖ a) Personen, die unmittelbar Schaden erlitten haben, sowie

❖ b) Familienangehörige einer Person, deren Tod unmittelbar durch eine Straftat verursacht wurde, wenn ihnen infolge dieses Todes Schaden entstanden ist.

Das bedeutet faktisch:

Familienangehörige eines Getöteten sind nach EU-Recht nicht bloß „sekundäre“ Opfer, sondern eigenständige Opfer mit originären Rechten, gleichgestellt mit dem geschädigten 

Gewaltopfer.

„Die EU-Richtlinie zum Mindeststandard für Gewaltopfer erkennt Angehörige von Getöteten nicht als bloße mittelbar Betroffene, sondern als Opfer im Sinne eines 

eigenständigen, primären Anspruchsrechts an. In der europäischen Opferrechtsarchitektur sind Mit-Opfer daher Primäropfer mit vollständigen Verfahrens-, Schutz- und 

Unterstützungsrechten.“

Leitformel: 
„Mit-Opfer sind nach EU-Recht keine sekundären Betroffenen, sondern Opfer im eigenen Rechtsstatus.“



Nichtumsetzung europäischer Mindeststandards im Umgang mit Angehörigen von Tötungsdelikten

Deutschland hat bislang keine einheitliche Rechtsgrundlage zur Anerkennung von Angehörigen von Tötungsdelikten als eigenständige Opfer geschaffen. Trotz der Vorgaben der EU-

Richtlinie 2012/29/EU zur Gleichstellung indirekter Opfer bestehen weiterhin Lücken in Definition, Versorgung, Schutz und Information.

Die Folge ist ein strukturell inkonsistentes System mit realen Risiken sekundärer Viktimisierung. Die fehlende Statusanerkennung führt zu abweichenden Entscheidungen und 

Versorgungslücken in Justiz, Gesundheitswesen und Sozialleistungen.

Wir ersuchen daher die Europäische Kommission um Prüfung, inwieweit Deutschland die Vorgaben der Richtlinie 2012/29/EU – Art. 2, 8–18 – vollständig umsetzt, und ob 

weitergehende Maßnahmen zur Einhaltung europäischer Mindeststandards angezeigt sind.



Fachlich präzise Übersicht über die 

Bezeichnungen, Rechtsbegriffe und Statuszuweisungen von Angehörigen von Tötungsdelikten 

Ziel: eindeutige sprachliche Zuordnung – denn der fehlende konsistente Rechtsbegriff führt zu sekundärer Viktimisierung, Kompetenzvakuum und Fehlzuständigkeiten.
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